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Mitteilungen
über Textilindustrie
Schweizerische Fachschrift für die gesamte Textilindustrie

Zürich 27, Postfach 389

Gotthardstraße 81

Nr. 12/Dezember 1959

88. lahrgang

Offizielles Organ und Verlag des Ver-
eins ehemaliger Seidenwebschüler
Zürich und Angehöriger der Seiden-
industrie

Organ der Zürcherischen Seidenindu-
strie-Gesellschaft und des Verbandes
Schweizer. Seidenstoff-Fabrikanten

Ein textiles Sonderproblem. — Eine Reihe von Gesamt-
arbeitsverträgen in der Textilindustrie sind in der letzten
Zeit von den beteiligten Gewerkschaften gekündigt wor-
den. Für die Durchsetzung ihrer nicht immer bescheidenen
Forderungen wird von Arbeitnehmerseite sehr oft mit dem
Argument des Arbeitermangels gefochten und daraus ab-
geleitet, daß nur massive Lohnerhöhungen das Nachwuchs-
problem in der Textilindustrie zu lösen vermöchten. Es ist
wohl richtig, daß die Textilindustrie gegenüber den andern
Industrien im Nachteil ist, was aber vor allem damit zu-
sammenhängt, daß die anderen Industrien beim Steigen
der Löhne über den Preis ausweichen können. Die Ab-
nehmer der Investitionsgüterindustrie zum Beispiel dis-
kontieren in den Preisen die Erwartungen, die sie mit den
Investitionen in der Zukunft verbinden. Sie sind deshalb
eher geneigt, höhere Preise zu bewilligen. Im übrigen be-
wegen sich die Preise dieser Branchen in einer Größen-
Ordnung, die mit dem Rappen-Artikel «Textilien» nichts
gemeinsam hat. Die Verbraucher von Textilien wollen mit
den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln einen mög-
liehst umfangreichen Konsum finanzieren. Das Ausweichen
über den Preis ist bei den Textilien wegen ihrer Eigen-
schaft als Konsumgut daher grundsätzlich nur beschränkt
und unter den heutigen Verhältnissen überhaupt nicht
gegeben. Verschärfend kommt hinzu, daß die übrigen In-
dustrien viel größere Möglichkeiten der Rationalisierung
und Automation kennen als die Textilindustrie.

Es wäre erfreulich, wenn auch die Gewerkschaften sol-
chen Ueberlegungen etwas zugänglicher wären und etwas
mehr Verständnis für die völlig andere Ausgangslage der
Textilindustrie an den Tag legen würden.

Ein Sieg des Protektionismus? — Es war zu erwarten,
daß der Bundesratsbeschluß vom 16. Oktober, welcher eine
Anzahl von Textilwaren der Preisüberwachung unterstellt,
nicht in allen Kreisen auf Begeisterung stoßen werde. So
hat die Vereinigung des Schweizerischen Import- und
Großhandels in ihren «Mitteilungen» Nr. 11 unter dem vor-
stehenden Titel — allerdings ohne Fragezeichen — das
Ziel des neuesten Erlasses des Bundesrates mit der Unter-
bindung preisgünstiger Importe von Textilerzeugnissen
aus China und Japan umschrieben und dargelegt, daß der
neue bundesrätliche Erlaß nichts anderes als die Wieder-
einführung der Preiskontrolle für eine beschränkte Zahl
von Textilien bringe. Man wolle damit erreichen, daß Ja-
pan und China ihre Preise den schweizerischen Inlands-
preisen anpassen.

Es ist interessant, feststellen zu können, daß weite Kreise
der Textilindustrie von den Maßnahmen des Bundesrates

enttäuscht sind, weil sie keine Gewähr für eine Einschrän-
kung billigster Textilprodukte aus China und Japan bieten.
Gleichzeitig verkünden die Importeure, die neuen Maß-
nahmen brächten die Preiskontrolle und das Angleichen
der Importpreise an die schweizerischen Inlandspreise.
Wieder einmal liegt die Wahrheit wohl in der Mitte. Wir
glauben, daß der neue Bundesratsbeschluß seine Wirkun-
gen als prophylaktische Maßnahme nicht verfehlen wird.
Gleichzeitig kann aber keine Rede davon sein, den Import
völlig zu unterbinden. Die Vereinigung des Schweizerischen
Import- und Großhandels weiß so gut wie wir, daß für die
wenigen betroffenen Produkte im Verhältnis zu den
schweizerischen Preisen Margen von 10 bis 20 Prozent zu-
gunsten des Importeurs zugelassen werden. Interessant ist
auch, daß die genannte Vereinigung ausdrücklich zugibt,
daß gewisse Importe aus dem Osten zu Preisen geliefert
werden, die Dumping-Charakter haben. Leider vermissen
wir im zitierten Artikel Hinweise, wie solchen Importen
gesteuert werden kann, wenn nicht durch eine Preisüber-
wachung, nachdem eine Kontingentierung auch nach un-
serer Auffassung noch nicht in Frage kommen kann.
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Auch die «TAT» vom 31. Oktober 1959 reitet in einem
Artikel «Widerspruchsvolle Textilindustrie» eine scharfe
Attacke gegen die Anti-Dumping-Vorkehren des Bundes-
rates und stellt die Berechtigung der Abwehr grundsätz-
lieh in Frage. Vor den Nationalratswahlen brüstete man
sich in den der «TAT» nahestehenden Kreisen mit Vor-
stoßen des Nationalrates Bosch, St. Gallen, zugunsten der
Textilwirtschaft, deren Hauptproblm das Dumping dar-
stelle. Nach den Wahlen zieht man aber wieder wild gegen
einen bundesrätlichen Entscheid los, der insbesondere dem
Schutze der Textilindustrie gilt, für die sich der Landes-
ringsprecher im Parlament 18mal eingesetzt haben soll!
Wir vermissen hier nicht nur ein grundsätzliches Konzept,
sondern vor allem auch die nötige Fairness und die un-
erläßliche Sachlichkeit im politischen und wirtschafts-
politischen Kampf.

Ungleiches Maß. — In großen Zügen sieht die Regelung
über die Ursprungskriterien für die «Kleine Freihandels-
zone» vor, daß für Seiden- und Kunstfasergewebe der
Zonenursprung nur anerkannt wird, wenn das Weben und
Veredeln in der kleinen Zone nachgewiesen werden kann.
Bei den Woll- und Baumwollgeweben müssen sogar die
für die Herstellung der Gewebe verwendeten Garne aus
der kleinen Zone stammen. Hingegen muß sich die Stickerei-
und Konfektionsindustrie keinerlei Einschränkungen ge-
fallen lassen, indem das Sticken oder Konfektionieren
allein als ursprungsverändernd anerkannt wird.

Diese Regelung hat zur Folge, daß die Stickerei- und
Konfektionsindustrie wie bisher frei sind, ihre Gewebe
dort zu beziehen, wo sie wollen und dennoch für ihre Er-
Zeugnisse im Verkehr innerhalb der «Kleinen Freihandels-
zone» von den Zollreduktionen profitieren, währenddem
die Webereien auf die bisherigen Möglichkeiten des pas-

siven Druck- und Farbveredlungsverkehrs mit Deutsch-
land und Italien verzichten müssen und der Handel für
außerzonale Gewebe, die in der Schweiz oder in andern
Ländern der «Kleinen Freihandelszone» veredelt werden,
keine Ursprungszeugnisse mehr erhält.

Diese ungleiche Behandlung der Webereien und des
Handels gegenüber der Stickerei und der Konfektion ist
nicht verständlich. Sie dürfte weitgehend auf die Haltung
der Baumwollindustrie zurückzuführen sein, die seit jeher
das sog. «kumulative» System vertreten hat, d. h. sie ver-
langte für den Zonenursprung, daß alle Fabrikationspro-
zesse bis zur Stickerei und Konfektion in der «Kleinen
Freihandelszone» nachgewiesen werden müssen. Es war
offensichtlich, daß diese äußerst weitgehenden Kriterien
für den Ursprung in der «Kleinen Freihandelszone» nicht
zu verwirklichen waren. Die Baumwollindustrie ist nun
die Geister, die sie rief, nicht mehr losgeworden. Die in
Stockholm getroffene Ursprungsregelung legt der Weberei
und dem Handel Beschränkungen in der Wahl der Garn-
lieferanten und der Veredlungsindustrie auf, während ihre
hauptsächlichsten Abnehmer, wie die Stickerei- und Kon-
fektionsindustrie, ihre Gewebe nach wie vor außerhalb
der kleinen Zone, also auch in China und Japan sowie den
USA beziehen können. Besonders ungerecht werden die
Seidenwebereien und der Handel behandelt, die immer
eine liberale Haltung in der Ursprungsfrage eingenommen
haben und nun im Vergleich zu ihren Abnehmern eben-
falls diskriminiert und in ihren Konkurrnzbedingungen
gegenüber den ausländischen Lieferanten der Stickerei-
und Konfektionsindustrie benachteiligt werden. Die un-
gleiche Behandlung der Weberei und des Handels gegen-
über der Stickerei- und Konfektionsindustrie hat in den
betroffenen Kreisen einen bitteren Nachgeschmack hinter-
lassen.

Außenhandel in schweizerischen Seiden- und Kunstfasergeweben

Ausfuhr von Seiden- und Kunstfasergeweben

Total inkl. davon in der Schweiz
Eigen-VV Eigen-VV gewoben

1958 q 1000 Fr. q 1000 Fr. q 1000 Fr.
1. Quartal 8425 27 511 535 5412 4222 19 559

2. Quartal 6472 20 284 264 2291 3672 16 250

3. Quartal 6702 21 561 171 1425 4394 18 670

1959
1. Quartal 9451 29 630 552 4774 4846 21 676

2. Quartal 6997 24 785 391 3186 4302 19 751
3. Quartal 8301 27 781 310 2001 5081 23 699

Im dritten Quartal 1959 hat sich die Ausfuhr von Sei-
den- und Kunstfasergeweben weiterhin erhöht. Gegenüber
dem zweiten Quartal 1959 beträgt die Zunahme 3 Mio Fr.
und gegenüber dem dritten Quartal 1958 sogar 6,2 Mio
Franken. Besonders erfreulich ist dabei die Feststellung, daß
die Verbesserung des Exportergebnisses im dritten Quar-
tal 1959 zum großen Teil auf Mehrexporte von in der
Schweiz gewobenen Seiden- und Kunstfasergeweben
zurückzuführen ist. Die Ausfuhr von in der Schweiz ver-
edelten ausländischen Rohgeweben hat allerdings auch
etwas zugenommen, erreichte aber mit 2 Mio Fr. nur
rund 7 % der Gesamtausfuhr.

Wiederum waren es die Seidengewebe, die auch im
dritten Quartal außerordentlich gut im Ausland abge-
setzt werden konnten. Im Vergleich zum dritten Quartal
1958 ist die Ausfuhr von in der Schweiz hergestellten
Seidengeweben um 1,7 Mio Fr. auf 7,7 Mio Fr. im dritten
Quartal 1959 gestiegen. Vergleichen mit dem Vorjahr hat

die Ausfuhr von Rayongeweben weiterhin abgenommen,
währenddem die schon seit einigen Monaten festzustel-
lende Tendenz der Zunahme der Exporte von syntheti-
sehen Geweben auch im dritten Quartal 1959 angehalten
hat. Es ist dabei zu berücksichtigen, daß sich in der Kra-
wattenstoffweberei das Terylene immer mehr durchsetzt
und ein ernst zu nehmender Konkurrent für Kunstseide, ja
vielleicht auch für Seide zu werden droht. Dies dürfte
auch der Grund sein, weshalb die Krawattenfabrikanten
in enger Zusammenarbeit mit der Seidenpropaganda-Kom-
mission der Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft
für Weihnachten 1959 eine besondere Aktion zugunsten
der reinseidenen Krawatte durchführen. Auch die aus
synthetischen Kunstfasern hergestellten Gewebe konnten
im dritten Quartal 1959 im Vergleich zu den Vorquartalen
in wesentlich höherem Umfange verkauft werden. Stabil
geblieben sind die Exporte in Zellwollgeweben und in
Seidentüchern.

Ueber die wertmäßige Zusammensetzung der Ausfuhr
von Seiden- und Kunstfasergeweben im dritten Quartal
1959 orientiert folgende Zusammenstellung:

1958 1959
Ausfuhr in 1000 Fr. 3. Quartal 3. Quartal

Schweiz. Seidengewebe 6052 7703
Honangewebe 1307 1592

Rayongewebe 7594 7045

Nylongewebe 2490 5982

Synthetische Kurzfasergewebe 173 774
Zellwollgewebe 1558 1689
Seidentücher 886 849


	Von Monat zu Monat

